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Bescheinigung gemäß § 181 AktG

Hiermit bescheinige ich, Notar Dr. Hartmut Wicke in München, dass die geänderten

Bestimmungen des umstehenden Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss des

Aufsichtsrates vom 20.09.2017 über die Änderung des Gesellschaftsvertrages und

die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten

vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

München, den 22.09.2017

L
Dr. Hartmu Wicke
Notar
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Satzung
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- EYEMAXX Real .Estate AG

mit dem Sitz in Aschaffenburg

( .



§1Firma,Si~

§ 2 Gegenstand des Unt~rr~ehmens
3 Bekanntmachungen und Übermittlung voninforr~ationen

II, Grur~idkapita! und Aktien

‚~ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapit~ls

[II. Verfassung und Vetwaltung der Gesell~chaft

§ 5 Organe

1 V~ Der Vorstand

10 ~usamrnensetzung desAufsIchtsrat~, ~Amtsdauer.

§ .11 ÄUfgabe‘n uridBefu~nisse des Aufsi9htsrats

§ f2 Willenserklärüngen de~ Aufsichtsr~ts

§ 1 ~ Der v‘orsitzende des .Aufsichtsr~ts r.indsein Stellvertreter

§14 G~chäftsordnung‘~, - -.

§ ~5Einberufün~

§ 16 Beschlusäfassüng
~17Aussqh~sse

—2—

Inh-altsverzeichnis

1. AHgemeine Vorschriften

§ 6 Zusammensetzung des Vorstand~

§ 7 Geschäftsordnui~g und Beschlussfas~ung

§.8 Gesetz!iqhe \/ertretung der Gesellschaft

§ 9Beschränkung‘d& Ge~chäftsführungsbefugnis.

V~‘ Der Aufsichtsrat

(



—.3—

• § 18 Schweigepflicht

§ 19 ~Jergütung des Auf&chtsrats

• : ~ Die H~uptvet~ammIun~

§ 20 Einberufung der Hauptversämrnlung, Auskunftserteilurg

§21 Recht zur Teilnahtne“~n der Hauptversammlung‘

§ 22 Stimmrebht • •

§ 23 Vorsitz In der Hauptver~arnmlung

§ 24 Be~chIussfassung in der Hauptversai1~mIung

VII. Jahr~sabsc‘hIuss, Lagebericht md Verwendung des Bilanzgewinns

• § .25 Geschäftsjahr, JahresabschI~iss, LageL~ericht

§ 26Jahresüberschuss, Gewinnverwendung

VIIL • .Sch!ussbestimmurigen ‘

§ 27Grandungsauiwand

1‘ •. • •~. •



‘:1 -•‘. ~ -. ~ •.~.‘.•2 -~ .~---:~~ •.-~- :J ‘: ~:~_‚~ ..•.I ~

‘—-4—

Allgemeine Vorschriften

Firma, Sitz.

1 Die Firma der Gesellschaft lautet:
EYEMA)b< Real Estate AG.

2. Sitz d~r Gesellschaft is~ Aschaffenbur~,

§2
Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Ve~mögens
sowie das Eingehen vor~ Beteiligungen — auch Mehrheitsbeteiligungen

an Unternehmungen.

(

2: Die Gesellschaft ist berechtIgt, alle Geschäfte vorzunehmen, die für die.

Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind und diesen fördern.

Sie aart zu, diesem Zweck auch and~re Unternehmen im In- und Ausland

• gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligten und deren Geschäfts-‘
f~j hrung übernehmen, Unternehmen oder Betriebe pachten, Unterneh

• m~nsvortr~ge‘ abschließen sowie Zweigniederlassungen. und Filialen ‚im

In- und Ausland ‘errichten. ‚ . . . ‘ .

.~ ~ : .:“: “ • ‘,

Bekanntmachungen und Ubermittlung von Informationen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger

2 Informationen an die Aktionare der Gesellschaft und sonstFge Inhaber
von Wertpapieren, die, von ~r ~selIschaft‘ ausg‘eg?b~iwurd~n u~ic~‘

zum Handel an einem organisierten Markt Im Sinne von § 2 Abs 5

(.



~5_.

WpHG zugelassbn sind, können vorbehaltlich deren Zustirrmung auch
im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden,

II. ..

• GruncikapitalundÄktieri

• §4 •

Höhe und Einteilung desGrundkapi~aIs

1: Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt .

( EUR 4.706.386,00. .

(i.W. Euro vier Millionen siebenhundertsechstausend und dreihundert

sechsundachtzig)

• . und ist eingeteilt in 4.706.386 auf den inhaber lautende Stückaktien.

2. Die Stüökaktien lauten auf den Inhaber, . .

3,. Bei Ausgabe neuer Aktio.n kann d~r~ BegInr~ der Gewlnnbeteillg~jng ab.
wei~hend ~on § 60 Abs. 2 AktG festgesetzt w&den. Die Form der Ak- .•.

• . tienurkunden, der Gewlnnanteils- !Jnd Ern~uerurigsschelne setzt der

Vörstanl mit Zustimm~ing des Aui~sichtsratsJest. Das gleiche gilt für
Schuldverschreibungen und Zinsecheine

4 Die Gesellschaft kann Einzelaktiep ganz oder teilweise in Aktienurkiin
den zusammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien verbriefen (Sam
meiurku nden)

5 Soweit Sammelurkunden uber Aktien der Gesellschaft ausgestellt sind,
ist ein Anspruch der Aktionare auf Einzelverbriefung ausgeschlossen

6~ Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das •‘ ••

Grundkapital in der Zeit bis zum 27 Juni 2021 um bis zu insgesamt EUR
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b) bei Kapitale~höhunged gegen Sacheinlagen, insbesondere

zum Erwerb von Unternähmen, 8eteiligunge~i an

Untern~hmen, Unternehm~nstelIen oder sonstigen -

Vermögensgdgenst~nden~

soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von~zu

begebenden Options oder Wandelschüldverschreibungen

oder Wandelgenussrechten oder auch

Optionsgenussrechtert ein Bezugs?echt auf n~ue Aktien in -

dem Umfang einzuräumen, wie es Ihnen nach Ausübung

der Wandel~ und/oder Optlonsrechte bzw. nach Erfüllung

einer Wancilungspflicht als Aktionäre zustehen würde;

bei Kapital~rhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der auf .

die neuer~ Aktien für die das Bezugsrecht ausgeschlossen

wird, insgesamt entfaII~nde anteilige Betra~ 10% de.s

Grundkapitals. nicht übersteigt; und zwar ~eder im

Zeit~uhkt des Wirksamwerd~n~ noch ~m ZeitpunI~t der

Ausübiirig dieser Errr~chti~~g, und der Ausgabebetrag

der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits

börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der Festlegun~ des‘~:-:

Au~abebetrags nicht wesentlich -unterschreitet, Bei d~

. 1.728.184,00 einmalig oder mehrmalig auch in Teilbeträgen
. durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
• (Genehmigtes Kapital 2016). Dabei

ist den Aktionaren ein Bezugsrecht einzuraumen Die neuen Aktien

k6nn~n. auch v~ri dur~h der~ Vorstand. bestir~imten kreditinstituten rr~it. -

~.. der Verpf[ichtui~g ü~emornmen werden, sie d~n Aktionären zum- Bez~ig..

• - anzubieten (mittelbares Be2ugsrecht). ‚. .. ~• . . . .

Der Vorstand ist weiterhip ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionare in folgenden

Fällen abs~uschIieß~n: • : - - -. •• - . • •

a) • zur~i Ausgleich vön Spitzenb~trägen; -

c)

•d).



Berechnung der 1 0%-Grenze sind Aktien anzurechnen, die

in direkter oder entsprechender Anwendung von § 188

Abs 3 Satz 4 AktG wahrend der Laufzeit dieser

Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausubung

ausgegeben oder verau8ert wurden

Der Vorstand Ist ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den

weiteren inhalt cterAktienrechte Und die Bedingungen der

Aktienausgabe festzulegen

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2144.860
durch Ausgabe von bis zu 2.144.860 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stuckaktien bedingt erhoht (Bedingtes Kapital 2016) Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die :
Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die
auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.
November 2016 von der Gesellschaft bis zum 27. November 2021

• • begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht Gebrauch

machen oder Wandlungspflichten aus solchen
Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere
Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung

• . • . . . von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist

( . • ‘. ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der
Satzung entsprechend der jeweiIi~en Ausnutzung des bedingten
Kapitals anzupassen.



~• aufgehoben
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Organe

t~er Vorstand

§6
Zusammensetzung des Vorstands

1. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen.

2. Die Be~~Hung von stellvertretenden Mitgliedern des Votstandes ist
zulässIg, Di~se haben Im Bezug auf die Vertretun~ der Geseilsch~ft

• nach außen dieselben Rechte wie die ordentlichen~ Mitglieder 4es Vor-
• standes,unterliegen jedoch gegebenenfalls Einschränkungen in der h

ternen Geschäftsführungsbefugriis.

III.
Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind~

a) der Vorstand,

b) der Aufsiohtsrat,

c) die Haup~ersamhilung.

Iv..

3 Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder, bestimmt ihre Zahl1
deren Aufgabenkreis und. Ihre An~tszeit.b~rAuf~ichts~at kann. ernen
Vorsitzenden des Vorstandes sowie einen stellvertretenden Vorsitzen
den des Vorstandes bestimmen Der Abschluss eines Anstellungsver
trages mit dem jeweiligen Vorstandsmitglied sowie der Widerruf der
BesteIlur~ eines Vorstandsmitgliedes erfolgen durch den Aufsichtsrat

4 Auf Verlangen des Aufsichtsrates, der mit der Mehrheit seiner Stimmen
entscheidet, sind Vorstandsmitglieder verpflic.~htet, an den S[tzungen
des Aufsichtsrates teilzunehmen

§7
Geschaftsordnung und Beschlussfassungefl
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1. . Die -Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit
• . . gefasst. ~ei StimmengIeichhe~t gibt die Stimme des Vorsitzenden, im

Falte seiner Verhinderung die des stellvertr~tenden Vorstand~vorslt
zehden, den Ausschla~, wann der Vorstand aus mehr als zwei Perso
nen besteht. : •• ‘ . .

2, Besteht der Vorstand au~ rnohrerer~ Persönen, gibt sich der Vorstand
dufdh ~instirninigen Be~öhluss eine Geschäftsordnung, welche der Zu
stimmung des Äufsichtsrats bedarf. . . . .

§8 :
Gesetzliche Vertretung der Gesells~haft

ist‘ nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglieder besfellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
• . Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmit~lied in Gemein

schaft mit einem Prokuristen v&treten. Der Aufsichtsrat kann einem oder
mehreren Vorstandsmitgliedern Einzeivertretun~s6eftgnis erteilen.
Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern gestatten, allgen~ein oder im Ein
zelfall im Namen der Gesellschaft mi~ sich‘ selbst als Vertreter eine~ Dritten

• Rechtsgeschäfte vorzunehmen, . ..

§9 “. . . .. :. .. ‘‘ . . .

Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis . .

1 Der Vorstand fuhrt die Geschafte der Gesellschaft nach Maßgabe des

Gesetzes, der Satzung, der Geschaftsordnung und den Beschtussen

und Richtlinien des Aufsichtsrates

2 Er ist der Gesellschaft gegenuber verpflichtet, die Besohrankungen
einzuhalten, die diese Satzung oder der Aufsichtsrat aufgrund der fur
den Vorstand erlassenen Geschaftsordnung fur den Umfang der Ge
schaftsfuhrungsbefugnis festgesetzt hat oder die sich aus einem Be
schluss der Hauptversammlung nach § 119 AktG ergeben

• • ‚ • • . . • • .• .
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3~ Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz• festge
i~gten Umfang zu berichten .

. .. .. . . . . ‘—.. .. ‘. . f,. . ~.
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v.
DER AUFS)cNTSRÄT

§10.

“Zusarnmensetz~ing des Aufsichtsrates, Anitadauer

1. Der Aufsichtsrat steht aus drei Mitgliedern.

Sow~ die Hauptvei~sammlung nicht b~i der Wahl für eihzelne der von

ihr zu wählenden Mitglieder einen kürzeren Zeitraum b~schli~3t, wär

den dre Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung de~ ordentlichen (
Hauptversammlur~g bestellt, die über die Ehtlastung für das vie~te Go

sbhöftsjah~ nach dem Beginn der Amts~elt beschließt. Das Geschö.fts
jahr, in ‘dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechriet. .

3. ‚‘ Für Aufslchtsratsmitgiioder können Er~atzmitglieder gewählt werden,

die in einer bei der Wahl festgelegten Röihenfolge an die Stelle vorzei

tig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder treten;•

4. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidendeh Mitgfie

des gewählt, ~o besteht sein Amt‘für den Rest der Amtsdauer des aus

scheidenden Mitgliedes. Tritt ein Ersatzn‘iltglied an die Stolle de~ Aus

scheidenden, so erlischt sein Amt mit Be~ndIgung der nächsten

Hauptversammlung, in der mit einer Mehrheit, die mindestens drei

Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst, ein neues

Aufsichtsratmitglled gewahlt wird, spatestens jedoch mit Ablauf der

Amtszeft des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgfieds

5 Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates konnen ihr

Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Im Falle sei

ner Verhinderung an dessen Stellvertreter oder an den Vorstand zu

richtende schriftliche Erklarung unter Einhaltung einer Frist von vier

Wochen nlederlegen, bei Angabe eines wichtigen ~rundes jederzeit
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• FÖr den Widerruf der BesteHung zum Aufsichts~atsmitglled gilt ‘~ 24

Abs.,4 derSatzung. ‚

‘6. DIe Hauptversammlung Ist an ‘Wahivorschläg~ für Aufsichtsra~srn~tglie
• der nicht gebunden.

• •‚ ‚~ 2 §11 .• ‘

• Aufgaben und ~efugnlsse ‘ ‚ ••

1.‘. Der ‚~ufsichtsrat hat alle Aufgabeh ~j~id Rechte dI~ ihn~ dutch das Ge~
• setz‘die ‘Satzüng oder in sonstiger Weise zugewiesen werden

2. Der Aufsichtsrat ~st zu ‚~nderunge~i der Satzung, soweit sie nur die
• ‘Fassung ‘betreffen, ermäohtfgt, ‘‘ ‚. . . .

• •. ‘. .3 Der Aufsichtsrat hat zu jederZeit das Recht, die GosQhäftsführung des
Vorstandes zu überwachen und d~mger~f3 alle Bücher !Jnd Schriften
sowie die Vermögensgegehst~nde der ~esailschaft ~inzusehen und zu
prüfen. : . • . .

• . ‘, 4, ‘ Die Mitglieder des Vorstande~ sollen zu den Sitzungen des Aufsichts
rat~s und sein~r Aüssciiüsse mit beratender Stlh‘ime‘ beigezogen wer-
den, außer wenn es sich um die.persönlichen An~ele~eniheltei~ oder

• . Bezüge .der Vorstandsmitglieder handelt.. Der Aufsichtsrat kann ‚ alne ‘

abweichende Regelung beschließen. . . . . . .

§12‘ •‘ : ‘ ‘,:, “:: .‘ ‘ :*‘

Willeriserklarungen des Aufsichtsrates

1 Willenserkiarungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufslchtsra
tes durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch seinen
Stellvertreter abgegeben Entsprechendes gilt fur die Entgegennahme
von Erkiarungen, die an den Aufsichtsrat gerichtet sind

2 Standiger Vertreter des Aufsictitsrats gegenuber Dntten, Insbesondere
gegenuber Gerichten und Behorden sowie gegenuber dem Vorstand
ist der Aufsichtsratsvorsitzende, im Falle seiner Verhinderung dessen
St~ii~ertreter..“ • • ‚ .. • • • ~ • :.. .•. •.• • ~‚‘

§13
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter
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1. Der Aufsichtsrat wählt au~ seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen

Stellvertreter. Die W~hl‘ erfolgt im Ar~schluss an die Hauptvei‘samm

lung, in der die von der Haupt~iersammlung zu wählenden Aufsichts

ratsmitgiieder bestellt worden sind, in einer ohne besondere Elnberu

fung stattfindend~n . Sitzung. In dieser Sl~ung. wählt der Auf&chtsrat

h-iit der Mehrheit sei~ier Mit~lleder für die Dauer setn~r Amtszeit unt~r
dem ‘Vorsitz des an Leber~sjahren ältesten Aufsichtsrats‘niitglieds aus

seiner Mitte den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter, BeI Stimmeri

gleichheit ~nl~cheidet das Los. . .

?. Scheidet der Vo~silzände oder. sein Sfellver&~fer vor Ablauf seiner
Amtszeit aus so hat der Aufsicht~rat unverzüglich eine Neuwahl für die
restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen. vorzunehmen.

3. 8!~~ der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der Ausübung ihrer
Obliegenheiten verhindert, ~o hat diese Obliegenheit für die Dauer der
Verhinderung das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglled zu
übernehmen. . .

§14
Geschäftsordnung

1. Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

2. Der Aufsichtsrat kann sich bei der Wahrnehmur~g seiner Aufgaben .der
Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. Er kann zu sei
~en Sitzungen Sachverständige und Auskunftspersonen zur Beratung
über einzelne Gegenstände hinzuziehen. Ob ~olche Personen Iieizu~
ziehen sind, entscheidet der Aufsichtsrat mit d~r Mehrheit seiner
Stimmen. ~‚ .‘, . ‘~ .

Einberufung

Die Sitzungen de~ Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden im
Falle seiner Verhir~cierung diircli seWien Stellvertreter, ‘mit,einer Frist ~.•. .‘ . .

.~on vierzehn Kalendertagen schriftIich~ fernmündlich oder. mittels s~ns-. . .

tiger Telekommunikation (z B Telefax) einberufen Bei der Berech
nung der Frist werden der Tag der Absendung, der Einladung und der
Tag der Sitzung nicht mitgerechriet In dringenden Fallen kann der
Vorsitzende die Frist abkurzeri



2. Mit der Einladung stnd die G~gerist~nde d~r Tageso~dnung mitzuteilen
und BesohIussvorschl~ge zu übermitteln.

Beschlussfas~ung “

• .1. Die Beschl(~sse des Aufsichtsrates werden In ode:r außerhaib von Sit- ‚..:

zungen gefasst. SchriftIiche~ telefonische; fernschriftlibhe, oder mit Hilfe, : .

sonstiger Mittel der Tel~kommunikatron und Datenübertragung .~nsb~- .: ‚‘

sondere per Telefax oder ele,ktronisQh unterbreitete.. Stirn mabgabe) ‘

• durchgeführte Beschlussfassung~n sind zulässig. Die vorbezeichnete ‘

Art der Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen ‘ist unabh~.n‘gig von‘
dem Fehlen eines Widerspruchs zul~.s~ig. Die zwlngend~n .‘gesetzil

• ‘, chen Vorschriften über die Beschlussfas~ung des Aufsichtsrates blei-‘
• ( . ‘ ‘ ben hiervon unberührt. ‘Far‘ Beschlussfassungen außerhalb von ‘Sit

zun~en gilt § l~ entsprechend. ‘~ “ . ‘ •‘ ‘ ‚

~‘ Der Aufsiähtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter der zu- ‘

• ‚ ‚ letz~ bekan~itgegebenen Anschrift eingeladen sina alle Mitglieder, an ‘

der Besbhlussfassurig teilnimmt. Ein Aufsiphtsrat~mitglied nHmt auch. ‘ ‚

dann an der Beschlussfassung teil, wenn ‘es sich der Stimme enthält, ‘ ‘ . ‘

3, Lien Jorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates o‘der im .FalIe.sei~ .

ner Verhinderung dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende bestimmt die ‚

Reihenfolge in, der die Gegenstände der Tagesordnu~~g‘ verhandelt ‘

werden, ~o~‘i~ die Art und Reihenfolge der Abstimmung. ‘ . ‘

4 Beschlusse des Aufsichtsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit

gefasst, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt Dies gilt auch für

Wahlen Bei schriftlicher, ¶ernmundlichor oder im Wege sonstiger Tote

korn munikatiori erfolgender Stimmabgabe gelten diese Bestimmungen

entsprechend

5 Sollte eine Abstimmung Stimmengleichheit ergeben, so findet eine

neue Aussprache nur statt, wenn die Mehrheit des Aufsichtsrates dies

beschließt Andernfalls muss unverzüglich neu abgestimmt werden

Bei dieser erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand hat der

Vorsitzende des Aufsichtarats, wenn auch sie Stimmengleichheit



• ergibt, zw~i Stirnm~n, Von dieser Zweitstlmme muss nicht Gebraudh

gemacht werden.

6: ls~ ein Aufsichtsratsmi~glied an der Teilnahme ah einer Aufsichtsrats

sitzung pe~sönlich g~hlnd~rt, kann er eine ~schriftllche Stimmabgabb

auch durch ein anderes Aufsichtsratsrnitglied überreichen lassen,

7 D(e Unwirksamkeit ~eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb

eines Monats nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend

~ernacht werden.

8. • über di~.8e~chlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Nieder

schrift zu lertigen, die vom L~iter der j~w&llgen Sitzüng oder im Falle

des § 16 Abs. 3 vom Vorsitzenden des Aufsloht~rat~s zu unterzeich

nen ist.

— 16 —
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• ‘ Ausschüsse ‚•

De~ ~ufsichtsrat Ist befugt aus seiner ~i~e Ausschüsse z~ bilden und deren

Aufgaben und Befugnisse in einer Geschaftsordnung ~testzusetzen Ihnen
• Rönn~.n Aufgaben und Entsch~dungsb~fugnis~e zug~wi~sen werden, soweit‘

dies gesetzlich zulassig Ist

§18 ‘.

Schweigepfikht‘‘

1, Über ‘~‘ertrauliche. Angeben und‘ Geschehnisse der, gesellschaft na
mentlich Betriebs- od~r G~sch~.ftsgehein~nisse, die ihnen durch ihre

Tätigkeit ‚bekannt gegeben worden sind, haben die Aufsicht~ratsmit- .

glieder Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Aufsichtsrats

• ‚‚‘ ‘ anwesende Personen, die nicht.~ufslbhtsratsmltglleder sind, sind zu
\/erschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten. ‘ ‘

• 2. \/er~raullche Angabeh ~ind alle Angaben, die der Mitteilende ausdrück-‘ ‘

Ilch als genehmlgungspflichtig bezeichnet und bei denen bei verständi- . ‚

ger wirtschaftlicher ‚Betradhtungsweise nloh~ ~.uszuschlJeßen ist, das~ •‚ •‘. ‘

die frrtere~sen der Gesellschaft bei ihrer Offen,bari4ng beeinträchtigt.

werden konnten Geheimnis im Sinne des Abs 1 ist jede mit dem un

ternehmerischen und betrieblichen Geschehen in unmittelbarem oder

mittelbarem Zusammenhang stehende Tatsache, die nur einem be

schrankten Personenkreis bekannt ist, von d~r bei verstandiger wirt

schaftflcher Betrachtungsweise anzunehmen ist, dass Ihre Geheimhal

tung vom Unterriehmenstrager gewünscht wird und an deren Geheim

haltung im Interesse des Unternehmens ein $edurfnls nLcht zu verne~

nen Ist

3 Beabsichtigt ein Au~sichtsratsmitglied, Informationen an Dritte weiter

zugeben, so hat er dies dem Aufsichtsrat zuvor unter Bekanntgabe der

Personen, an die die Information erfolgen soll, mitzuteilen Dem Auf
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~ichtsrat ist ~‘or Weitergabe der information Gelegenheitzur Stellung

nahme zu geben. ~b die Weitergabe der lnformatiQn mit den Ab~, 1

und. 2 zu ver?inbaren ist. Die st~iiungnaiirne wird durch den Aufslchts

ratsvorsftzenden a6gegeben.



Ver~titung des Aufsichfsrats

1: Die Mitgilädet des Aufsichtsrates arhalt~n ab dem Geschäftsjahr
:2011/2012 für jedes vofle Geschäftsjahr ihr& :Zu~e~örIgkeit zum Auf

slchtsrat eine feste Vergütung von EUR 15.000;00,. D~r Vorsitzen~e
d~s Aufsichtsrates erhälteine feste Vei~gütuhg von EUR .20.000,00.

2. Die Gesellsöhäft erstattet .den AufsIchtsratsri~itg1Iedern die baren Aus-
• lägen. Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft ~rstattet, soWeit die
Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer ~er Ge- : -

• seilschaft gesondert In. Rechnung zu stellen und dle~es Recht aus~
üben. • . . . . ..

3. . ~ie Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmltglieder eine Haft-.
pfllchtversicherung abs6hlleßen, welche die gesetzliche Haftpflidht aus
der Aufsichtsratstätigkelt abdöckt. •

Vi. .

DIE HAUPTVERSAMMLUNG . . .

§20
Einberufung der Hauptversammlung, Auskunftserteilung •. .

1. . Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellsch~ft oder am Sitz
ein~r deutschen Wartpapierb~5rse statt.

Die H~upt~.‘ers~imlung wird dur~h den Vorstaiid ader in den gesetz
lich vorgeschriebenen Fallen durch den Aufsichtsrat einberufen

Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Mo
nate eines jeden Geschaftsjahres abgehalten Außerordentliche
Hauptversammlungen konnen so oft einberufen werden, wie es Im In
teresse der Gesellschaft erforderlich erscheint

4 Di~ Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag der Vers
sammlung im elektronischen Bundesanzeiger einzuberufen Die Min
destfrist von 30 Tagen verlangert sich um die Tage der Anmeldefrist
gemal3 § 21 Abs 1 Der Tag der Versammlung und der Tag der Einbe
rufung sind (be der Fristberechnung) nicht mit zu rechnen

• 19 —
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5, . . Der Vorstand ist berechtigt, aber nicht verpflichtet: vpr der Hauptver- .

s~rnmiung Auskünfte auf der l~ternetseite dör Gesellschaft zu erteiied. . .

pie Auskünftä m0ss~n .gegeber~enfaIls. : .

a
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• ‚ dort mindestens ~eben Tage ~r Beginn :der HaupWersammluhg und

• •‚ bis 2um Ende der Haup‘iS/ersammiung ~erfügba~ und in‘ der Hauptver~

sam~l~nb durdhgängig zu~änglich sein; •‘

• ‘ ~21 ‘ ‘

Teilriahmerecht

• ‘1, f Zur Teilnahme an der Hauptversarnrnlurg und zur Ausübung des~
• •Stimmrecht~S. sind ‘diejenigen Aktionäre ‘berechtigt, die sldh unter‘ Vor-:

• lage eines Nacfiweises ihre~ Aktienbesitzes anmelden. Die Anmeldung
• mu~s der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten

Adresse mJndestens ‘6 Tage vor der VersammlUng zugehen~ per Tag.
• • • des Zu~angs Ist nlcht‘rni~irechnen ‘

• 2.‘ D~r Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversamm

• ‚ ‘ • ‘ : lung und zur Ausübung‘des Stimn~rechts i~t dü~dh einen ‘In Ted~form ‘ • ‘ •

erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depot
f~h~ende Institut zu erbringen. Er hat sIch auf den Beginn des 21, Ta- •‘ ‘

ges vor der Versammlung zu beziehen und muss der ~‘esellschaftun- ‘ ‘ •

• ter der‘ In de~ Einberufung hierfür mitg~teilt~n ‘Adresse mindest~ns ‘

sechs Tage vor der Versammlung ‘zugehen. Der Tag des Zugangs ist‘
nicht mi~rechnen. ‚ ‘ •‚ “ • ‚ ‚‚ •
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§22

Stimmrecht

i; Jede Stückaktis geWährt eine Stimme, Das StWnmrecht b~ginnt1 sobald

auf die Aktien die gesetzliche Mind.estelnlage geIel~tet Ist.

2. Das Stirnnirecht kann durch efrien Bevollmächtigten aus~eübt w~rden.
Die Erteilun~ der Vollmacht ihr Widerruf und der Nachweis der Be

volimächtigurig gegenüber der Gespilsohaft bedürfen de~Texfform.

§23

Vorsitz in der Hauptversammlung

1. Den Vor~itz in der Hauptversammlun~ führt der Vorsitzende des Auf

sichtsrats ur~id im Fall seiner Verhinderung der Stellvertreter des Auf

sichtsra~svorsftzendefl. ~st auch dieser verhindert1 so bestimmt der

Aufsichtsratsvprsitzeflde ei~i anderes Aufsichtsratsmitglied, welches.

den Vorsitz in der Hauptversammlung führt. Wyrde ein anderes Auf

sichtsratsmitglied im Falle d~r Verhinderung des Aufsichtsratsvorsit

zenden und seines Stelhiertreters nläht benannt1 so eröffne~ der anLe~

b~nsjahren älteste Aktionär die Hauptversammlung und läss~ vod ihr

einen Vorsitzenden als Versammlun~sl~ite~ wahren. • . .

2 Der Vorsitzende oder der Versammlungsleiter leitet die Hauptver

sammlung Er bestimmt die ReihenfoIge~ in d~r die Gegenstande der

Tagesordnung behandelt werden1 sowie die Form und Reihenfol~e der

Abstiriimung~n. Das Er~e~nis der A~siWnmüngen kann 1n‘~ubtrakti~

onsverfahren durch Abzug der Ja- oder Nein Stimmen und der Stimm

enthaltungen von den den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden

Stimmen ermittelt werden

3 Der Vorsitzende oder der Versamnilungsleiter fst ermachtig~, zU Beginn

der Hauptversammlung oder wahrend ihres Verlaufs den zeitlichen
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Rahmen des F~ge ühd Rederechts für den ganzen .Hauptversarnrn

Iungs~‘erlauf, für ein~elne Tag~sordnun~spun~te und/oder für ‘einzelne

Frage und Redebeitrage angemessen zu beschranken

§24

Beschlussfassung ~ der Kauptver~mmlung

1, Die B~schIüsse der Hai~ptversamrnIung werden, sow~it nicht zwing~-.
de Vorschriften des A1<tiengesetzes od~r die Satzun~ etwas ~bwei
chendes bestimmen, mit einfacher Mehrh~it der abgegeben~ Stirn-
men gefasst, Soweit das Aktiengesetz aül3erdern zur Besch1u~sfas-
sung aine f~~ehrheit des b~i der Besdhlussfassung vertreten~n Grund
kapitals vorsch~elbt, genügt, soweit es gesetzlich zulässig ist, die ein
fache Mehrheit des vertretepen Kapitals. .

2.. Im Falle der. Stimmengleichheit ‘gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein
Antrag als abgelehnt.

3. Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit
nicht erreicht wird, findet eine Sttchwah~ zwischen den beiden Perso
nen statt, die die höchsten Stimmenzahlen erhalten hauen. Bei glel-.
cher‘Stimmpnzahl im zweiten Wahlgang entscheidet dasLos,

4. Dl~ Bestellung zum Mitglied des Aüfsichtsrates karin vo~ Ablauf der
Amtszeit von der Hauptversammlung m~t einer Mehrheit von drei Vier
teln der abgegebenen Stimmen v~iderrüfen werden, soweit es sich um
von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsrpitglieder handelt.

VlL .. .. . . . ‘.. .

JAHREsABsCHLuSS; LAGEBERICHT UND VEE~W~NDUNG bES ~v
LANZGEWINNES

GescMftsjahr, Jahresabsch)uss, Lag~berich~

Das Geschaftsjahr beginnt am 01 Novemler und endet am 31 Okto
ber des jeweiligen Folgejahres

2 Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabsohluss
(Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung sowie Anhang) sowie ge
gebenenfalls den Lagebericht fur das vergangene Geschaftsjahr auf-
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• zustellen, Im Falle der PrOfungspfl]cht erteilt der Aufsichtsrat dem Ab-
• • schlussprüfer, den die HaupWer~ammlung gew~hlt h~t, den Prüfungs- •

• auftrag; dasselbe gilt b~l freiwillige‘r Prüfung. Der Vorstand hat alsdann •

• • ‘ den Jahresabsohluss und gegebenenfalls den Lagebericht, ‚nach Auf-
• • • •. • stellung dem Ab~chlussprüfer‘ zur Prüfung gern. §~ 316 if. • •

• •: • • • ‘• (•‘• •
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H~B vorzul~gen.. Der Prüfur~gsbericht nach § 321 ‘HAB ist dem Auf~
sichtsrat vorzulegen; dem Vorstand ist ~or Z~.ileitüng Gel~egenhe1t zur
Stellungnahme, zu geben. Der Vprstand hat dem Aufsichtsrat den.Vor

• ‘ sdhlag, den erd~r Hauptversammlung für die Verwenduhg de~ Bilanz~
gewinnes maohen ~itl, mitzuteilen.,‘ “ ‘ “ ‘:

3. Der‘ Aufsichtsrat hä~ den Jahresabschluss~ den Lageber4cht dds Vdr
~nds und den Vor~ohlag über die Verwendu~g des BHanzg~winnes
~u prüfen und über das Ergebnis .der.Prü~ung‘schriftliOh an die Haupt
versammlun~ zu berichten. Der Aufsichtsrat hat söinen Bericht inner
halb eines Monats nach Zugang derVoriagen den~ Vorstand zuzu.lei
ten; Billigt d~r Aufsichtsrat. nach ‘Prüfung den .Jahre~bschLÜ~s, so ist
dieser festgestellt sofern nicht Vorst~nd und Aufsichtsrat beschließen,
die l~eststellung des. Jahr~s‘abschlusses der Hauptversammlung zu
überlassen; ‘.

(

‘‘1

4. Unverzü~lioh nach Eingang des Berichtes des Aufsichtsrates‘ hat der‘

Vorstand die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen.

§26

Jahresüberschuss, Gewinnverwenduflg

1. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabsbtiluss fest, so können .

sie den Jahresüberschuss ganz oder teilweise in andere Gewirinrüc~<-“ ‘

lagen einstellen, Die Einstellung eines größeren Teils ~ls der -‘l~Ifte ..~‘ .

des Jahresüberschiisses‘lst Jedoch nicht zul~sslg, wenn die anderen • •. ••

Gewinnrucklagen die Halfte des Grundkapitals ubersteigen oder soWeit

sie nach der Einstellung die Halfte uberstelgen wurden Vom Jahres

uberschuss sind dabei jeweils die Betrage die in die gesetzliche Ruck

lage einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vorab abzuziehen

2 Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so kann sie bis

zu 50% des Jahresuberschusses in andere Gewlnnrucklagen einstel

len Dabei sind Betrage, die in die g~setzliche Rucklage einzustellen

sind und ein Verlustvortrag vorab vom Jahresuberschuss abzuziehen

‘: ‘
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3. Die Hauptversami‘nlung .besbhllef3t eber di~ Verwendung des Bilan~

gewinns, der sich aus dem fest~est~l1ten Jahresabschluss ‘ergibt.

VIIl~ :

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§27

Grflndungsaufwand

Die gesamten kosten des Formwechsels in eine AG, namentlich die Kosten

der Satzung und ihrer Durchführung elnschlleßli~h aller Nebenkosten ein-

schließlich der Eintragung Im HandelsregIster trägt die Gesellschaft bis zu

einem Gesamtbetrag von DM 30.00000. :


